
■ Bundesministerium für Gesundheit

Bekanntmachung [1380 A] 
eines Beschlusses

des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung 

der Richtlinie Methoden Krankenhausbehandlung:
Protonentherapie beim Rektumkarzinom

Vom 18. Oktober 2007
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 
18. Oktober 2007 beschlossen, die Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses zu Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den im Krankenhaus (Richtlinie Methoden Krankenhausbehand-
lung) in der Fassung vom 21.März 2006 (BAnz. S. 4466), zuletzt
geändert am 19. Dezember 2006/10. Mai 2007 (BAnz. 2007
S. 6295), wie folgt zu ändern: 
I. In §4 wird nach Nummer 3.3 folgende Nummer angefügt:

„3.4 Protonentherapie beim Rektumkarzinom
Unberührt von diesem Ausschluss bleiben Patienten
mit
– Lokalrezidiv eines Rektumkarzinoms ohne Nachweis

von hämatogenen Metastasen oder
– fortgeschrittener Erkrankung und unbeherrschbarer

Symptomatik aufgrund des Lokalrezidivs
bei Feststellung durch eine krankenhausinterne Fall-
konferenz, dass das therapeutische Ziel voraussichtlich
nicht mit anderen Maßnahmen zu erreichen ist. Es gilt
die Vereinbarung über Maßnahmen der Qualitätssi-
cherung bei der Durchführung der Protonentherapie in
Krankenhäusern bei der Indikation Rektumkarzinom
gemäß §137 Abs.1 Satz 3 Nr. 2 SGB V.“

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
machung im Bundesanzeiger in Kraft.

Siegburg, den 18. Oktober 2007
Gemeinsamer Bundesausschuss

gemäß §91 Abs. 7 SGB V
Der Vorsitzende
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